
Satzung 
der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 

über die Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten 

Aufgrund der §§ 8, 9, 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher 
Vorschriften sowie über Gebietsänderungen im Bereich des Hafens Wilhelmshaven vom 26. Oktober 
2016 (Nds. GVBL. S. 226) hat der Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in seiner 
Sitzung am 30.03.2017 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten werden nach § 8 Abs. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 
Satz 2 NKomVG von einer Frau in ehrenamtlicher oder nebenamtlicher Funktion wahrgenommen. 

§ 2

Die Gleichstellungsbeauftragte ist der Bürgermeisterin direkt unterstellt. Ihre Aufgaben, Befugnisse und 
Beteiligungsrechte ergeben sich aus den Vorschriften des § 9 Abs.2 bis 6 NKomVG, mit der Maßgabe, 
dass die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte das Recht, nicht aber die Pflicht zur Mitwirkung 
gemäß § 9 Abs.2 Satz 2 NKomVG hat. 

§ 3

Die Gleichstellungsbeauftragte wird vom Rat der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld in ihr 
Amt berufen. Sie kann vom Rat aus diesem Amt mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
abberufen werden. 

§ 4

Es wird eine monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Anlage zur Aufwandsentschädi- 
gungssatzung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld gezahlt. 

§ 5
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld über die 
Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten vom 21.07.2015 außer Kraft. 

Clausthal-Zellerfeld, den 30. März 2017 

Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld 
Die Bürgermeisterin 

Britta Schweigel 

gez. Britta Schweigel L. S.
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